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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
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1. Vertragsumfang und Gültigkeit 
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur 
dann rechtsverbindlich, wenn sie vom Auftrag-
nehmer schriftlich und firmengemäß gezeichnet 
werden und verpflichten nur in dem in der Auf-
tragsbestätigung angegebenem Umfang. Ein-
kaufsbedingungen des Auftraggebers werden 
für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die 
gesamte Geschäftsbeziehung hiermit ausge-
schlossen. Angebote sind grundsätzlich freiblei-
bend. Diese AGB werden durch Vertragsunter-
fertigung seitens des Auftraggebers anerkannt. 
 
2. Leistung und Prüfung 
2.1. Gegenstand eines Auftrages kann sein: 
• Ausarbeitung von Organisations- und IT-

Marketingkonzepten 
• Global- und Detailanalysen 
• Erstellung von Individualauftritten 
• Lieferung von Programmen 
• Erwerb von Nutzungsberechtigungen für 

Softwareprodukte 
• Erwerb von Nutzungsberechtigungen an IT-

Auftritten (Homepages) 
• Erwerb von IT-Auftritten (Homepages) 
• Erwerb von Werknutzungsbewilligungen 
• Mitwirkung bei der Inbetriebnahme 

(Umstellungsunterstützung, Schulung) 
• Telefonische Beratung 
• Programm- und Auftrittswartung 
• Erstellung von Programmträgern 
• Sonstige Dienstleistungen 
2.2. Die Ausarbeitung individueller Organisati-
onskonzepte und Programme erfolgt nach Art 
und Umfang der vom Auftraggeber vollständig 
zur Verfügung gestellten bindenden Informatio-
nen, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen 
auch praxisgerechte Testdaten sowie Testmög-
lichkeiten in ausreichendem Ausmaß, die der 
Auftraggeber zeitgerecht, in der Normalarbeits-
zeit und auf seine Kosten zur Verfügung stellt. 
Wird vom Auftraggeber bereits auf der zum Test 
zur Verfügung gestellten Anlage im Echtbetrieb 
gearbeitet, liegt die Verantwortung für die Si-
cherung der Echtdaten beim Auftraggeber. 
2.3. Grundlage für die Erstellung von Individual-
programmen und Auftritten ist die vertragliche 
Einigung samt Leistungsbeschreibung. Diese 
Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprü-
fen. Durch Vertragsunterzeichnung wird diese 
akzeptiert. Später auftretende Änderungswün-
sche können zu gesonderten Termin- und 
Preisvereinbarungen führen. 
2.4. Individuell erstellte Software, IT-Auftritte 
bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das 

jeweils betroffene Programmpaket einer Pro-
grammabnahme spätestens vier Wochen ab 
Lieferung durch den Auftraggeber. Lässt der 
Auftraggeber den Zeitraum von vier Wochen 
ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt 
die gelieferte Software/der Auftritt mit dem End-
datum des genannten Zeitraumes als abgenom-
men. Bei Einsatz der Software im Echtbetrieb 
durch den Auftraggeber gilt die Software jeden-
falls als abgenommen. 
Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichun-
gen von der schriftlich vereinbarten Leistungs-
beschreibung, sind vom Auftraggeber ausrei-
chend dokumentiert dem Auftragnehmer zu 
melden, der um raschest mögliche Mängelbe-
hebung bemüht ist. Liegen schriftlich gemelde-
te, wesentliche Mängel vor, das heißt, dass der 
Echtbetrieb nicht begonnen oder fortgesetzt 
werden kann, so ist nach Mängelbehebung eine 
neuerliche Abnahme erforderlich. Der Auftrag-
geber ist nicht berechtigt, die Abnahme von 
Software wegen unwesentlicher Mängel abzu-
lehnen. 
2.5. Bei Bestellung von Bibliotheks-(Standard-)
Programmen bestätigt der Auftraggeber mit der 
Bestellung die Kenntnis des Leistungsumfanges 
der bestellten Programme. 
2.6. Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstel-
len, dass die Ausführung des Auftrages gemäß 
Leistungsbeschreibung tatsächlich oder juris-
tisch unmöglich ist, ist der Auftragnehmer ver-
pflichtet, dies dem Auftraggeber sofort anzuzei-
gen. Ändert der Auftraggeber die Leistungsbe-
schreibung nicht dahingehend bzw. schafft die 
Voraussetzung, dass eine Ausführung möglich 
wird, kann der Auftragnehmer die Ausführung 
ablehnen. Ist die Unmöglichkeit der Ausführung 
die Folge eines Versäumnisses des Auftragge-
bers oder einer nachträglichen Änderung der 
Leistungsbeschreibung durch den Auftraggeber, 
ist der Auftragnehmer berechtigt, vom Auftrag 
zurückzutreten. Die bis dahin für die Tätigkeit 
des Auftragnehmers angefallenen Kosten und 
Spesen sowie allfällige Abbaukosten sind vom 
Auftraggeber zu ersetzen. 
2.7. Ein Versand von Programmträgern, Doku-
mentationen und Leistungsbeschreibungen er-
folgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. 
Über die vertragliche Vereinbarung hinausge-
hende,  vom Auftraggeber gewünschte Schu-
lung und Erklärungen werden gesondert in 
Rechnung gestellt. Versicherungen erfolgen nur 
auf Wunsch des Auftraggebers. 
3. Preise, Steuern und Gebühren 
3.1. Alle Preise verstehen sich in Euro ohne 
Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den vorliegen-
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den Auftrag. Die genannten Preise verstehen 
sich ab Geschäftssitz bzw. -stelle des Auftrag-
nehmers. Die Kosten von Programmträgern 
(z.B. CD’s, Magnetbänder, Magnetplatten, Flop-
py Disks, Streamer Tapes, Magnetbandkasset-
ten usw.) sowie allfällige Vertragsgebühren wer-
den gesondert in Rechnung gestellt. 
3.2. Bei Bibliotheks- (Standard)-Programmen 
gelten die am Tag der Lieferung gültigen Listen-
preise. Bei allen anderen Dienstleistungen 
(Organisationsberatung, Programmierung, Ein-
schulung, Umstellungsunterstützung, telefoni-
sche Beratung usw.) wird der Arbeitsaufwand 
zu den am Tag der Leistungserbringung gülti-
gen Sätzen verrechnet. Abweichungen von ei-
nem dem Vertragspreis zugrundeliegenden 
Zeitaufwand, der nicht vom Auftragnehmer zu 
vertreten ist, wird nach tatsächlichem Anfall be-
rechnet. Abweichend hiervon ist die vertragliche 
Vereinbarung von Paketpreisen und Pauscha-
lien möglich. 
3.3. Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächti-
gungsgelder werden dem Auftraggeber geson-
dert nach den jeweils gültigen Sätzen in Rech-
nung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 
3.4. Bei laufender Entgeltvereinbarung: Preiser-
höhungen werden vorher schriftlich angekündigt 
und gelten nach 14tägiger Einspruchsfrist als 
akzeptiert. Gründe für Preiserhöhungen sind 
insb. Anpassung an die Inflationsrate oder ge-
steigerter Arbeitsaufwand. 
4. Liefertermin 
4.1. Der Auftragnehmer ist bestrebt, die verein-
barten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) 
möglichst genau einzuhalten. 
4.2. Die angestrebten Erfüllungstermine können 
nur dann eingehalten werden, wenn der Auf-
traggeber zu den vom Auftragnehmer angege-
benen Terminen alle notwendigen Arbeiten und 
Unterlagen vollständig, insbesondere die von 
ihm akzeptierte Leistungsbeschreibung lt. Punkt 
2.3. zur Verfügung stellt und seiner Mitwir-
kungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß 
nachkommt. Lieferverzögerungen und Kosten-
erhöhungen, die durch unrichtige, unvollständi-
ge oder nachträglich geänderte Angaben und 
Informationen bzw. zur Verfügung gestellte Un-
terlagen entstehen, sind vom Auftragnehmer 
nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug 
des Auftragnehmers führen. Daraus resultieren-
de Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 
4.3. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. 
Programme umfassen, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Teillieferungen durchzuführen bzw. 
Teilrechnungen zu legen. 
5. Zahlung 
5.1. Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnun-
gen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 10 
Tage ab Fakturenerhalt ohne jeden Abzug und 
spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten 

die für den Gesamtauftrag festgelegten Zah-
lungsbedingungen analog. 
5.2. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. 
Programme und/oder Schulungen, Realisierun-
gen in Teilschritten) umfassen, ist der Auftrag-
nehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzel-
nen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen. 
5.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungs-
termine bildet eine wesentliche Bedingung für 
die Durchführung der Lieferung bzw. Vertrags-
erfüllung durch den Auftragnehmer. Die Nicht-
einhaltung der vereinbarten Zahlungen berechti-
gen den Auftragnehmer, die laufenden Arbeiten 
einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. 
Alle damit verbundenen Kosten sowie der Ge-
winnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. 
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im 
banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei Nichtein-
haltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der 
Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft 
treten zu lassen und übergebene Akzepte fällig 
zu stellen. 
5.4. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zah-
lungen wegen nicht vollständiger Gesamtliefe-
rung, Garantie- oder Gewährleistungsansprü-
chen oder Bemängelungen zurück zu halten. 
5.5. Der Auftraggeber erklärt sich einverstan-
den, Rechnungen über den Weg der elektroni-
schen Rechnungslegung zu erhalten. 
5.6. Im Falle von erteilten Einzugsermächtigun-
gen: Nach zweimalig erfolglosem Einzugsver-
such (mangels Kontodeckung des Auftragge-
bers) wird das Programm/der Auftritt bis zur 
Bezahlung deaktiviert. 
5.7. Bei Dauerleistungsverträgen erfolgt die 
Rechnungslegung quartalsweise im Vorhinein, 
wenn nichts anderes vereinbart wurde. 
6. Urheberrecht, Nutzung, Referenz 
6.1. Alle Urheberrechte an den vereinbarten 
Leistungen (Programme, Auftritte, Dokumentati-
onen etc.) stehen dem Auftragnehmer bzw. 
dessen Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber er-
hält ausschließlich das Recht, die Software 
nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts aus-
schließlich zu eigenen Zwecken, nur für die im 
Vertrag spezifizierte Hardware und im Ausmaß 
der erworbenen Anzahl Lizenzen für die gleich-
zeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu 
verwenden. Durch den gegenständlichen Ver-
trag wird lediglich eine Werknutzungsbewilli-
gung erworben. Eine Verbreitung durch den 
Auftraggeber ist gemäß Urheberrechtsgesetz 
ausgeschlossen. Durch die Mitwirkung des Auf-
traggebers bei der Herstellung der Software 
werden keine Rechte über die im gegenständli-
chen Vertrag festgelegte Nutzung erworben. Im 
Falle der Vereinbarung eines Lizenzmodells 
(Nutzungslizenz) erstreckt sich die Werknut-
zungsbewilligung nur auf den Vertragszeitraum. 
Bei Beendigung des Vertrags geht die Lizenz 
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unter, dh. das Werk/der Auftritt oder Teile davon 
dürfen nicht weiterbenutzt werden. Jede Verlet-
zung der Urheberrechte des Auftragnehmers 
zieht Schadenersatzansprüche nach sich, wo-
bei in einem solchen Fall volle Genugtuung zu 
leisten ist.  
Eine Ausnahme hiervon bildet der Kauf der Ge-
samtlösung gem. Vertrag. In diesem Fall gehen 
alle Rechte an den Auftraggeber über. Der Auf-
tragnehmer behält jedoch das Recht, das Pro-
gramm/den Auftritt etc. weiterhin ganz oder teil-
weise anzubieten bzw. weiterzuverarbeiten. 
6.2. Die Anfertigung von Kopien für Archiv- und 
Datensicherungszwecke ist dem Auftraggeber 
unter der Bedingung gestattet, dass in der Soft-
ware kein ausdrückliches Verbot des Lizenzge-
bers oder Dritter enthalten ist, und dass sämtli-
che Copyright- und Eigentumsvermerke in diese 
Kopien unverändert mit übertragen werden. 
6.3. Sollte für die Herstellung von Interoperabili-
tät der gegenständlichen Software die Offenle-
gung der Schnittstellen erforderlich sein, ist dies 
vom Auftraggeber gegen Kostenvergütung beim 
Auftragnehmer zu beauftragen. Kommt der Auf-
tragnehmer dieser Forderung nicht nach und 
erfolgt eine Dekompilierung gemäß Urheber-
rechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließ-
lich zur Herstellung der Interoperabilität zu ver-
wenden. Missbrauch hat Schadenersatz zur 
Folge. 
6.4. Der Auftraggeber erklärt sich einverstan-
den, dass der Auftragnehmer das erstellte Pro-
gramm/den Auftritt samt namentlicher Nennung 
des Auftraggebers und dessen allgemein zu-
gänglicher Daten sowie eines Überblicks über 
das Projekt und seiner Bestandteile als Refe-
renz angeben darf. Sensible Unternehmensda-
ten werden davon ausgeschlossen. 
7. Rücktrittsrecht, Kündigung 
7.1. Für den Fall der Überschreitung einer ver-
einbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden 
oder rechtswidrigem Handeln des Auftragneh-
mers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels 
eingeschriebenen Briefes vom betreffenden 
Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb 
der angemessenen Nachfrist die vereinbarte 
Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht 
wird und den Auftraggeber daran kein Verschul-
den trifft. 
7.2. Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturka-
tastrophen und Transportsperren sowie sonsti-
ge Umstände, die außerhalb der Einflussmög-
lichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden 
den Auftragnehmer von der Lieferverpflichtung 
bzw. gestatten ihm eine Neufestsetzung der 
vereinbarten Lieferzeit. 
7.3. Stornierungen durch den Auftraggeber sind 
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftrag-
nehmers möglich. Ist der Auftragnehmer mit 
einem Storno einverstanden, so hat er das 

Recht, neben den erbrachten Leistungen und 
aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der 
Höhe von 30% des noch nicht abgerechneten 
Auftragswertes des Gesamtprojektes zu ver-
rechnen. 
7.4. Für eine Kündigung sind die Bestimmungen 
des Vertrages maßgeblich. Bei vertraglich ver-
einbarter Mindeslaufzeit – insb. einer Nutzungs-
lizenz samt Betreuung – ist diese seitens des 
Auftraggebers einzuhalten. Dies erfolgt aus 
dem Grund, dass eine Nutzungslizenz zu dem 
Zweck angeboten wird, einen alternativen 
(wesentlich höheren) Kaufpreis dem Auftragge-
ber entgegenkommend auf eine längere Zeitpe-
riode zu erstrecken. Im Falle einer vorzeitigen 
Auflösung wird der Vertragswert (Restlaufzeit x 
Entgelt pro Einheit) in Rechnung gestellt. Der 
Auftragnehmer kann den laufenden Vertrag un-
ter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungs-
frist schriftlich beenden, ohne dass es einer Be-
gründung bedarf. Diesfalls wird vereinbart, dass 
der Auftraggeber das Werk entgeltfrei weiterbe-
nutzen darf. 
7.5. Wenn über das Vermögen des Auftragge-
bers ein Insolvenzverfahren beantragt, eingelei-
tet oder mangels Masse abgewiesen wird, kann 
der Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten. 
7.6. Eine außerordentliche Kündigung/
Vertragsrücktritt ist insb. auch dann möglich, 
wenn der Auftraggeber anstößige, sitten- oder 
rechtswidrige Inhalte einpflegt. Der Auftragge-
ber wird ausdrücklich auf die Vorschriften des 
Pornographiegesetzes, BGBl 97/1950 idgF, das 
Verbotsgesetz vom 8.5.1945, StGBl 13 idgF 
und die einschlägigen Vorschriften des Strafge-
setzbuches – inbesondere § 207a 
(Kinderpornographie) - hingewiesen, wonach 
die Übermittlung, Verbreitung 
und Ausstellung bestimmter Inhalte gesetzli-
chen Beschränkungen unterliegt. Der Auftrag-
geber trägt für seine Inhalte die alleinige Verant-
wortung. Der Auftragnehmer ist nicht zur Prü-
fung der Einhaltung dieser und anderer Bestim-
mungen verpflichtet. 
8. Gewährleistung, Wartung, Änderungen 
8.1. Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie re-
produzierbare Mängel betreffen und wenn sie 
innerhalb von 4 Wochen nach Lieferung der 
vereinbarten Leistung bzw. bei Individualsoft-
ware nach Programmabnahme gemäß Pkt. 2.4. 
schriftlich dokumentiert erfolgen. Im Falle der 
Gewährleistung hat Verbesserung jedenfalls 
Vorrang vor Preisminderung oder Wandlung. 
Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die 
Mängel in angemessener Frist behoben, wobei 
der Auftraggeber dem Auftragnehmer alle zur 
Untersuchung und Mängelbehebung erforderli-
chen 
Maßnahmen ermöglicht. Die Vermutung der 
Mangelhaftigkeit gem. § 924 ABGB gilt als aus-
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geschlossen. 
8.2. Korrekturen und Ergänzungen, die sich bis 
zur Übergabe der vereinbarten Leistung auf-
grund organisatorischer und programmtechni-
scher Mängel, welche vom Auftragnehmer zu 
vertreten sind, als notwendig erweisen, werden 
kostenlos vom Auftragnehmer durchgeführt. 
8.3. Kosten für Hilfestellung, Fehldiagnose so-
wie Fehler- und Störungsbeseitigung, die vom 
Auftraggeber zu vertreten sind sowie sonstige 
Korrekturen, Änderungen und Ergänzungen 
werden vom Auftragnehmer gegen Berechnung 
durchgeführt. Dies gilt auch für die Behebung 
von Mängeln, wenn Programmänderungen, Er-
gänzungen oder sonstige Eingriffe vom Auftrag-
geber selbst oder von dritter Seite vorgenom-
men worden sind. 
8.4. Ferner übernimmt der Auftragnehmer keine 
Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, 
die auf unsachgemäße Bedienung, geänderter 
Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und 
Parameter, Verwendung ungeeigneter Organi-
sationsmittel und Datenträger, soweit solche 
vorgeschrieben sind, anormale Betriebsbedin-
gungen (insbesondere Abweichungen von den 
Installations- und Lagerbedingungen) sowie auf 
Transportschäden zurückzuführen sind. 
8.5. Für Programme oder Auftritte, die durch 
eigene Programmierer des Auftraggebers bzw. 
Dritte nachträglich verändert werden, entfällt 
jegliche Gewährleistung durch den Auftragneh-
mer. 
8.6. Soweit Gegenstand des Auftrages die Än-
derung oder Ergänzung bereits bestehender 
Programme oder Auftritte ist, bezieht sich die 
Gewährleistung auf die Änderung oder Ergän-
zung. Die Gewährleistung für das ursprüngliche 
Programm lebt dadurch nicht wieder auf. 
8.7. Im Falle der zusätzlichen Übernahme von 
Webhosting oder anderer EDV-Dienstleistungen 
wird klargestellt, dass eine 100%ige Verfügbar-
keit aller Dienste aufgrund der Komplexität des 
Mediums Internet sowie der technischen Kom-
plexität an möglichen Störungen nicht garantiert 
werden kann. Der Auftragnehmer bemüht sich 
jedoch, die Dienste mit hoher Qualität und Ver-
fügbarkeit anzubieten. Ein Schadenersatz hier-
aus wird ausgeschlosen. 
9. Haftung 
Der Auftragnehmer und seine Erfüllungsgehilfen 
haften für Schäden, sofern ihnen Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haf-
tung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlos-
sen. Der Ersatz von Folgeschäden und Vermö-
gensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zin-
senverlusten und von Schäden aus Ansprüchen 
Dritter gegen den Auftragnehmer ist in jedem 
Fall, soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlos-
sen. 

10. Loyalität 
Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegen-
seitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung 
und Beschäftigung, auch über Dritte, von Mitar-
beitern, die an der Realisierung der Aufträge 
gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners 
während der Dauer des Vertrages und 12 Mo-
nate nach Beendigung des Vertrages unterlas-
sen. Der dagegen verstoßende Vertragspartner 
ist verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in 
der Höhe eines Jahresgehaltes des Mitarbeiters 
zu zahlen. 
11. Datenschutz, Geheimhaltung, Copyright 
Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbei-
ter, die Bestimmungen gemäß §15 des Daten-
schutzgesetzes einzuhalten. 
Im Falle der Übernahme von Suchmaschinen-
marketing und ähnlicher Dienstleistungen er-
klärt sich der Auftraggeber einverstanden, dass 
die zur Anmeldung etc. notwendigen Daten an 
Dritte übermittelt werden dürfen. Dies gilt auch 
für alle Daten im Rahmen von Anmeldungen 
und Registern (z.B. WHOIS-Datenbank). Der 
Auftragnehmer und Erfüllungsgehilfen sind be-
rechtigt, Verbindungsdaten zu speichern und 
auszuwerten und Zugriffsstatistiken zu führen. 
Änderungen von Firmen- und Personendaten 
des Auftraggebers sind unverzüglich bekannt-
zugeben. 
Der Auftraggeber erklärt, hinsichtlich sämtlicher 
Inhalte über die erforderlichen Berechtigungen 
zu verfügen und hält den Auftragnehmer für den 
Fall dessen Inanspruchnahme durch einen be-
rechtigten Dritten schad- und klaglos. 
12. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-
ges unwirksam sein oder unwirksam werden, so 
wird hierdurch der übrige Inhalt dieses Vertra-
ges nicht berührt. Die Vertragspartner werden 
partnerschaftlich zusammenwirken, um eine 
Regelung zu finden, die den unwirksamen Be-
stimmungen möglichst nahe kommt. 
13. Schlussbestimmungen 
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwi-
schen Vollkaufleuten zur Anwendung kommen-
den gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich 
nach österreichischem Recht, auch dann, wenn 
der Auftrag im Ausland durchgeführt wird. Für 
eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die 
örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen 
Gerichtes für den Geschäftssitz des Auftragneh-
mers als vereinbart. Für den Verkauf an 
Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutz-
gesetzes gelten die vorstehenden Bestimmun-
gen nur insoweit, als das Konsumentenschutz-
gesetz nicht zwingend andere Bestimmungen 
vorsieht. Gerichtsstand ist Innsbruck. 


